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Erstellung / Umbau von Bauwerken / Objekten 
zwecks Verkauf ohne Option 
(Baubeginn ab 01.07.2013) 

 
 

    

Erstellung Neubau? 
   

 
     ja 
 

 
    nein 

   

 Umbau mehr als 50% des 
Gebäudeversicherungswerts? 

(MBI 04, Ziff. 8.3.6) 

nein  Von der Steuer ausgenomme-
ne Immobilienlieferung 
(ohne Wert des Bodens 

 
 
 

 
    ja 

  oder Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, Ziff. 8.2, Ziff. 8.4.1) 

Verkauf Bauwerk / Objekt 
(MBI 04, Ziff. 8.3.1 – Ziff. 8.3.5) 

(mit Bauland)? 

   

 
      ja 

 
nein 

 

 
(ohne Bauland)? 

  

      ja Gibt der Verkäufer des Bauwerks 
das Bauland im Baurecht ab? 

(MBI 04, Ziff. 8.2) 

   

 
 

 
    nein 
 

   

      ja Verkauft das Bauland eine eng 
verbundene Person des Verkäu-

fers des Bauwerkes? 
(MBI 04, Ziff. 8.2) 

 nein Steuerbare 
Immobilienlieferung 

(MBI 04, Ziff. 8.2, Ziff. 8.4.2) 

 
 

   

Ist der Vertrag je Objekt vor Baubeginn / Umbaubeginn 
abgeschlossen worden? 

(Kauf- oder Vorvertrag (massgebliches Datum: Verurkundung) 
nach Art. 216 Abs. 1 und 2 OR und / oder Werkvertrag (massgeb-

liches Datum: Vertragsabschluss) nach Art. 363 OR) 
(MBI 04, Ziff. 8.2 (Zeitpunkt Vertrag) Ziff. 8.3.7 (Baubeginn)) 

Gleiche Beurteilung bei 
separatem Vertrag 

für Verkauf des 
Baulandes durch die 

eng verbundene Person 

 
ja 

 

    
nein 

Steuerbare Immobilienlieferung 
(ohne Wert des Bodens oder 

Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, 8.4.2) 

 Von der Steuer ausgenommene 
Immobilienlieferung 

(ohne Wert des Bodens oder 
Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, Ziff. 8.4.1) 
 

Vorsteuerabzug  Kein Vorsteuerabzug 
 

Vorsteuerabzugskorrektur 
bei Bauwerken mit unterschiedlich zu qualifizierenden Objekten (MBI 04, Ziff. 8.4.3) und 

bei gemeinschaftlichen Bauwerken (z.B. Einstellhalle) (MBI 04, Ziff. 8.4.4) 
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Mehr- oder Minderkosten (Zusatzwünsche der Käufer) teilen das steuerliche Schicksal des 
Bauwerks / Objekts (MBI 04, Ziff. 8.5). 
 
1) Der Wert des Bodens gehört gemäss Art. 24 Abs. 6 Bst. c MWStG nicht in die Bemes-
sungsgrundlage und ist unter Ziff. 200 und Ziff. 280 (Abzug diverses) im Abrechnungsformu-
lar zu deklarieren (MBI 04, Ziff. 8.4.1.1 und Ziff. 8.4.2.1; MBI 17, Ziff. 1.3). Gemäss Verwal-
tungspraxis der ESTV ist der Baurechtszins ebenfalls unter Ziff. 200 und Ziff. 280 zu dekla-
rieren (MBI 17, Ziff. 1.3). Wird auf einer Baulandparzelle eine Liegenschaft erstellt, gelten 
die beim Kauf des Bodens und bei der Erschliessung (Roh- und/oder Feinerschliessung, 
Sondierungsarbeiten, Parzellierungskosten, Kosten für Vermarchung, Abbrucharbeiten, Bo-
densanierung usw.). angefallenen vorsteuerbelasteten Aufwendungen als Anlagekosten des 
Gebäudes und gehören nicht mehr zum Wert des Bodens (MBI 17, Ziff. 1.3). Bei der Ver-
äusserung eines Bodens (ohne Liegenschaft) besteht die Möglichkeit, die Kosten der Er-
schliessung und die seinerzeitigen Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf im Kaufvertrag 
separat auszuweisen und zum Normalsatz zu versteuern (MBI 17, Ziff. 1.3). 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 27.10.2017 im Zu-
sammenhang mit Abbruchkosten die ESTV ihre Verwaltungspraxis bei Abbrucharbeiten und 
Bodensanierungen anpassen wird. Die Kosten für Abbrucharbeiten und Bodensanierungen 
bei steuerpflichtigen Unternehmen, die die Liegenschaft bisher für unternehmerische Zwe-
cke verwendet haben, gelten als Kosten der bisherigen unternehmerischen Tätigkeit und 
nicht mehr als Anlagekosten des inskünftig zu erstellenden Gebäudes. Die inskünftige Ver-
waltungspraxis ist zu beachten. 
 
 


